
 

eRezept 

Liebe Patientinnen, liebe Patienten, 

das eRezept kommt .....(aber nicht für jeden und nur teilweise und nur, wenn die Technik 
funktioniert)  

Das eRezept ersetzt ab dem 01.01.2024 aufgrund aktueller politischer Vorgabe das alte Rezept auf 
rosa Papier. Nur rosa? Ja, vorerst schon. Lesen Sie den Text bitte aufmerksam, er beantwortet Ihnen 
viele sicherlich berechtigte Rückfragen.  

Was ändert sich für mich?  

Sie bekommen ab sofort als Kassenpatient kein Papierrezept mehr, da alle Arzneimittel nun digital 
verordnet werden müssen.  

Wie löse ich mein eRezept ein? 

Sie bestellen Ihr Rezept wie gewohnt per Mail, Telefon oder Homepage. Sie müssen anschließend 
jedoch nicht mehr in die Praxis kommen, sondern können am Folgetag direkt in der Apotheke das 
Rezept einlösen. 

Der Apotheker sieht nach Einlesen Ihrer Versicherungskarte, dass ein Medikament für Sie hinterlegt 
ist und händigt es Ihnen aus. Die Einlösung des eRezepts ist generell mit Ihrer Versicherungskarte 
oder auch einer App möglich. Bei Störungen auch mit einem Ausdruck (QR-Code). Ich empfehle Ihnen 
ganz klar aus pragmatischen Gründen und aufgrund der einfachen Legitimation Ihre 
Versicherungskarte.  

Wichtig:  

Keine Karte-kein Rezept-keine Ausnahme! 

Vor der ersten Verordnung im Quartal kommen Sie bitte zum Einlesen Ihrer Versichertenkarte in die 
Praxis. Dies ist zwingend erforderlich, da nur auf diesem Wege der Versichertenstatus und eine 
gültige Versicherung nachgewiesen werden kann. Und nur so ist die Ausstellung eines Rezeptes 
möglich. Für Folgerezepte ist eine erneute Vorstellung in der Praxis nicht mehr notwendig. Sie 
können wie oben beschrieben bestellt und am Folgetag in der Apotheke mit Ihrer Versicherungskarte 
abgeholt werden. (Bitte denken Sie daran, dass die Bestellungen z.B. vor einem Wochenende erst am 
Montag bearbeitet werden und Dienstag zur Verfügung stehen). Der zeitliche Abstand eines Tages ist 
notwendig, da das Team Ihre eRezepte im Laufe des Tages vorbereitet und diese dann abends nach 
der Sprechstunde ärztlicherseits noch überprüft und freigegeben werden müssen. Die Apotheke 
kann die eRezepte anschließend mit Hilfe Ihrer Versichertenkarte von einem zentralen Server 
herunterladen und weiterverarbeiten. 

Wichtig:  



Die Möglichkeit „mal eben kurz“ ein Rezept für Sie zu unterschreiben, entfällt aufgrund des 
komplizierten elektronischen Signaturprozesses mit PIN-Eingabe des Arztes am Computer. Dies 
würde eine ständige Unterbrechung der Sprechstunde bedeuten. Da die Versorgung von Patienten 
immer Vorrang hat, bleiben die administrativen Dinge zum Sprechstundenende. Ist der Patient 
aufgrund eines Anliegens in der Praxis und verordnet der Arzt aus der Sprechstunde heraus ein neues 
Medikament, so ist dieses Präparat natürlich durch den direkt durchgeführten Signaturprozess in der 
Apotheke zur Abholung bereit.  

Ich bin Privatpatient. Was ändert sich für mich? 

Als Privatpatient ändert sich vorerst nichts. Rezepte und Verordnungen werden weiterhin mittels 
blauen Rezepts verordnet und wie gewohnt ausgedruckt.  

Was ist Hilfs- und Heilmitteln (Physiotherapie, Rollator, Inkontinenzmaterial etc.)? 

Hilfs- und Heilmittel müssen weiterhin klassisch auf ausgedruckten Rezepten verordnet werden. 

Wie bekomme ich ein Medikament „aut idem“ (mit Kreuz) verordnet? 

Wie auch bereits bei den ausgedruckten Rezepten können wir leider keine „Kreuzchen“ mehr setzen. 
Sie erhalten selbstverständlich trotzdem Ihr Wunschmedikament. Hierzu gehen Sie in der Apotheke 
in Vorleistung und reichen die Rechnung anschließend bei der Krankenkasse ein. Diese erstattet 
Ihnen den Festbetrag, den der entsprechende Rabattvertrag vorsieht. 

Anmerkung in eigener Sache (leider notwendig): 

Die Umsetzung des eRezepts ist verpflichtend. Weder die Ärzte in der Praxis noch mein Team können 
etwas dafür. Bei Kritik steht Ihnen sicherlich gerne ihr Bundestagsabgeordneter mit direktem Draht 
zu Herrn Lauterbach zur Verfügung. Ich verbitte mir ausdrücklich, dass der Frust über diese sicherlich 
noch nicht ausgereifte Neuerung an meinem Team ausgelassen wird.  

Herzliche Grüße 
Ihr Dr. Jan-Ove Sanders 

 


